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Regeste

(Teil-)Liquidation von Vorsorgeeinrichtungen

Erwägungen

E. 1
A._______,

E. 2
B._______,

E. 3
C._______, alle vertreten durch Dr. iur. Kaspar Saner, Rechtsanwalt,

E. 4
D._______, vertreten durch Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt, Beschwerdeführende, gegen
X._______-Stiftung in Liquidation, c/o Dr. Franz J. Schärli, Rechtsanwalt, vertreten durch
Dr. iur. Felix Schmid, Rechtsanwalt, Beschwerdegegnerin, Ostschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht, Poststrasse 28, Postfach 1542, 9001 St. Gallen, Vorinstanz . Gegenstand
Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest
und erwägt, betreffend das Verfahren C-5713/2010 dass das Bundesverwaltungsgericht im
Verfahren C-5713/2010 mit Urteil vom 24. September 2012 die Beschwerde vom 10.
August 2010 von A._______ (Beschwerdeführer 1), B._______ (Beschwerdeführer 2) und
C._______ (Bescherdeführerin 3) in dem Sinne guthiess, dass die angefochtene Verfügung
vom 30. Juni 2010 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückwies, damit sie im
Sinne der Erwägung 8.2 vorgehe, dass das Bundesverwaltungsgericht im Verfahren
C-5713/2010 mit Urteil vom 21. November 2012 auf das Erläuterungsbegehren vom 19.
November 2012 der X._______-Stiftung in Liquidation (Beschwerdegegnerin,
Gesuchstellerin) nicht eintrat, dass die Beschwerdegegnerin gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-5713/2010 vom 24. September 2012 Beschwerde beim
Bundesgericht erhob (Verfahren 9C_960/2012) dass die Beschwerdegegnerin gegen das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5713/2010 vom 21. November 2012 Beschwerde
beim Bundesgericht erhob (Verfahren 9C_1024/2012), betreffend das Verfahren
C-6175/2010 dass das Bundesverwaltungsgericht im Verfahren C-6175/2010 mit Urteil
vom 14. September 2012 die Beschwerde vom 30. August 2010 von D._______
(Beschwerdeführer 4) guthiess, die angefochtene Verfügung vom 30. Juni 2010 aufhob und
die Sache an die Vorinstanz zurückwies, damit sie im Sinne der Erwägung 8 vorgehe, dass
das Bundesverwaltungsgericht im Verfahren C-6175/2010 mit Urteil vom 21. November
2012 auf das Erläuterungsbegehren vom 19. November 2012 der X._______-Stiftung in
Liquidation (Beschwerdegegnerin) nicht eintrat, dass die Beschwerdegegnerin gegen das



Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6175/2010 vom 14. September 2012 Beschwerde
beim Bundesgericht erhob (Verfahren 9C_966/2012), dass die Beschwerdegegnerin gegen
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6175/2010 vom 21. November 2012
Beschwerde beim Bundesgericht erhob (Verfahren 9C_1025/2012), betreffend das Urteil
des Bundesgerichts dass das Bundesgericht mit Urteil 9C_960/2012, 9C_966/2012,
9C_1024/2012, 9C_1025/2012 vom 12. Juli 2013 die Verfahren 9C_960/2012,
9C_966/2012, 9C_1024/2012 und 9C_1025/2012 vereinigte, die Beschwerden in den
Verfahren 9C_960/2012 und 9C_966/2012 im Sinne der Erwägungen guthiess und die
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. und 24. September 2012 aufhob sowie
die Beschwerden in den Verfahren 9C_1024/2012 und 9C_1025/2012 als gegenstandslos
abschrieb, dass demzufolge über die Kostenverteilung in den Verfahren C-5713/2010 und
C-6175/2010 im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen neu zu befinden ist, dass die
Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), wobei
der Vorinstanz keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 2 VwVG), dass bei
Gegenstandslosigkeit die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei aufzuerlegen sind,
deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]), dass die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von
Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und
verhältnismässig hohe Kosten zusprechen kann (Art. 64 Abs. 1 VwVG), betreffend die
Neuverlegung im Verfahren C-5713/2010 dass angesichts des bundesgerichtlichen Urteils
in den Verfahren 9C_960/2012 und 9C_1024/2012 die Verfahrenskosten sowie die
Parteientschädigungen wie folgt zu verlegen sind: hinsichtlich Urteil vom 24. September
2012: - die im Urteil auf Fr. 2'500.- festgesetzten Verfahrenskosten sind den
Beschwerdeführern 1 und 2 aufgrund ihres Unterliegens mit je Fr. 1'250.- aufzuerlegen, der
obsiegenden Beschwerdeführerin 3 sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen; diese sind
mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu verrechnen, - der vollumfänglich
obsiegenden anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin 3 ist eine Parteientschädigung
zuzusprechen, welche mangels Kostennote auf Fr. 2'400.- einschliesslich Mehrwertsteuer
festzusetzen ist; diese geht zu gleichen Teilen und somit zu je Fr. 1'200.- zu Lasten der
Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz, zumal der Beschluss der Beschwerdegegnerin
über den Verteilungsplan der freien Mittel durch Mitwirkung oder Empfehlung der
Aufsichtsbehörde zustande kam, hinsichtlich Urteil vom 21. November 2012: - die im
Urteil auf Fr. 500.- festgesetzten Verfahrenskosten sind der Beschwerdegegnerin
(Gesuchstellerin im Erläuterungsverfahren) aufzuerlegen; - es ist keine Parteientschädigung
an die Beschwerdeführer (Gesuchsgegner) zuzusprechen, da ihnen aus dem
Erläuterungsverfahren kein Aufwand erwachsen ist, betreffend die Neuverlegung im
Verfahren C-6175/2010 dass angesichts des bundesgerichtlichen Urteils in den Verfahren
9C_966/2012 und 9C_1025/2012 die Verfahrenskosten sowie die Parteientschädigungen
wie folgt zu verlegen sind: hinsichtlich Urteil vom 14. September 2012: - die im Urteil auf
Fr. 2'500.- festgesetzten Verfahrenskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer 4
aufzuerlegen, wobei sie mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen sind, - der obsiegenden Beschwerdegegnerin ist keine Parteientschädigung
zuzusprechen, da sie durch ihren Liquidator als Organ vertreten ist und ihr insoweit keine
notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind, hinsichtlich Urteil vom
21. November 2012: - die im Urteil auf Fr. 500.- festgesetzten Verfahrenskosten sind der



Beschwerdegegnerin (Gesuchstellerin) aufzuerlegen; - es ist keine Parteientschädigung an
den Beschwerdeführer (Gesuchsgegner) zuzusprechen, da ihm aus dem
Erläuterungsverfahren kein Aufwand erwachsen ist.
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